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Art. 1 Name und Sitz des Vereins 

(1)Der Verein führt den Namen"GAP Gesellschaft f ür Alternativ-Energie Projekte e.V. " und h at seinen 
Sitz Köln. 

(2) Der Verein ist in das zuständ ige Vereinsregister eingetragen. 

Art. 2 Zweck des Vereins 

(1) Die GAP Gesellschaft f ür Alternativ-Energie Projekte e.V. hat den Zweck, Einzel- und Gesamtprojekte 
zur Erforschung , Entwicklung , Erprobung , Darstellung , Verbreitung und Anwendung von 
alternativen/regenerativen Energieträgern/-quellen du rchzuführen und /oder zu un terstützen, und 
zug leich Bildung sarbeit zu den Abläufen und Ergebn issen ihrer Arbeit zu betreiben. 

(2) Der Verein verfolgt durch selbstlose Förderung von Alternativ-Energie Projekten aussc hließlich und 
unmittelbar gemeinnü tzige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung . Die Mittel des Vereins, einschließlich 
etwaiger Überschüsse, werden nu r für die satzung smäßigen Zwecke des Vereins verwendet. 

(3) Er ist po li tisch wie konfessionell neutral und selbstlos tätig; hierbei verfolgt er nicht in erster Linie 
eigenwi rtschaft li che Zwecke. 

(4) Der Vereinszweck s oll durch folgende Mittel erreicht werden: 

a) Durch eigene Projekte 

b) Durch d ie Unterstützung von Projekten 

c) Durch Vorträge und Veranstaltung en 

d) Durch Herausgabe von Pub likationen 

e) Durch Exkursionen 

Art. 3 Mitgliedschaft , Ehrenvorsitzende(r) 

(1) Mitglied werden kann jeder vollj ährige Bürger, der den Vereinszweck ak tiv oder passiv un terstützen 
möchte. 

(2) Der Verein besteht aus Gründung smitgliedern, ordentli chen Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und 
dem/der Ehrenvorsitzenden. 

(3) Die Mitglieder, die die Gründung surkund e des Vereins unterzeichnet haben, sind 
Gründung smitglieder. Bei Abstimmung en der Mitgliederversammlung h aben Gründung smitglieder zwei 
Stimmen. 

(4) Personen, die sich im besond eren Maße Verdienste um den Verein und seiner Ziele erworben haben, 
könn en du rch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern od er Ehrenvorsitzenden 
ernannt werden. Die Ehrenmitglieder und d er/die Ehrenvorsitzende haben d ie Rechte der ordentli chen 
Mitglieder. Sie sind von d er Beitragszahlung b efreit. 
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Art. 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Gründung smitglieder, ordentli che Mitglieder, der / die Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder haben 
das Stimmr echt in der Mitgliederversammlung . Sie haben das aktive und p assive Wahlrecht für alle 
ehrenamtli chen Fun ktionen des Vereins. Sie könn en mehrere ehrenamtli che Funktionen, mit Ausnahme 
der Ämter der  Kassenpü ferInnen und d es / der Ehrenvorsitzenden, im Verein g leichzeitig ausüben. 
Besteht der Vorstand aus weniger als drei Personen hat jedes Vorstandsmitglied nu r eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit im Vorstand ist die Mitgliederversammlung zwecks a bschließender 
Beschlussfassung anzurufen.  

(2) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und d er Mitgliederversammlung Anträge zu 
unterbreiten. Sie sind b erechtigt, an allen Veranstaltung en des Vereins teil zunehmen. 

(3) Alle Mitglieder haben das Recht, die Einrichtung en des Vereins zur Wahrnehmung d es 
Vereinszwecks zu benutzen. 

(4) Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nu r Ersatzansprüche für tatsächlich entstandene 
Auslagen. 

(5) Die Mitglieder erhalten keinerlei Zuwendung en in ihrer Eigenschaft als Mitglieder aus Mitteln des 
Vereins. Bei ihrem Aussc heiden od er bei Auflösung od er beim Erlöschen des Vereins dürfen sie nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und d en gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen 
zurückerhalten. 

(6) Die Mitglieder sind verpfli chtet:  

a) Die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern 

b) Das Vereinseigentum schon end und fürsorgli ch zu behandeln 

c) Den Beitrag rechtzeitig zu entrichten 

d) Bei öffentli chen Auft ritten das Ansehen des Vereins zu wahren. 
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Art. 5 Beginn un d Ende der Mitgliedschaft  

(1) Die Aufnahme ist schrift li ch zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Lehnt der Vorstand d ie Aufnahme ab, so kann d er Antragsteller hiergegen 
Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit 
endgü ltig. 

(2) Die Mitgliedschaft endet:  

a) durch Tod 

b) durch Austritt  

c) durch Aussc hluss 

(3) Die Austrittserklärung h at schrift li ch gegenüb er dem Vorstand zu erfolgen. Hierbei ist eine 
vierteljährige Künd igung sfrist zum Schluss des Kalenderjahres einzuhalten. 

(4) Der Aussc hluss erfolgt:  

a) wenn d as Vereinsmitglied trotz erfolgter Mahnung mit der Bezahlung seines Jahresbeitrags drei 
Monate im Rücks tand ist. 

b) bei grobem oder wiederho ltem Verstoß gegen d ie Satzung od er die Interessen des Vereins. 

c) wegen un ehrenhaften Verhaltens innerhalb od er außerhalb des Vereinslebens. 

d) aus sonstigen schwerwiegenden, die Vereinsdisziplin berührenden Gründ en. 

Über den Aussc hluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet zunächst der Vorstand mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Vor der Entscheidung d es Vorstandes ist dem Mitglied, un ter Setzung einer 
Frist von mindestens zwei Wochen, Gelegenheit zu geben, sich zu den erhob enen Vorwürfen schrift li ch 
zu äußern. Der Aussc hließung s- beschluss ist dem Mitglied un ter eingehender Darlegung d er Gründ e 
durch eingeschriebenen Brief bekannt zu geben. 

Gegen d iesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung statthaft . Die Berufung muss 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zug ang d es Aussc hließung sbeschlusses beim Vorstand 
schrift li ch eingelegt werden. In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur 
persön lichen Rechtfertigung zu geben. 

(7) Mit Beend igung d er Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
unb eschadet des Anspruchs des Vereins auf rücks tänd ige Beitragsforderung en. Eine Rückgewähr von 
Beiträgen, Sacheinlagen od er Spenden ist ausgeschlossen. 

(8) Die Mitgliedschaft erli scht in den Fällen des Absatzes 4 durch Abgabe der Erklärung d er Beend igung 
der Mitgliedschaft durch den Vorstand g egenüb er dem aussc heidenden Mitglied. Dies hat so zu 
erfolgen, das Inhalt und Zug ang d ieser Erklärung g erichtsverwertbar nachgewiesen werden könn en. 
Das Mitglied hat in den Fällen des Artikel 5, Absatz 4a jedoch d ie Möglichkeit, durch Zahlung d es vollen 
Beitrags plus 10%igem Säumniszuschlag sowie aller entstandenen Kosten innerhalb von 14 Tagen d ie 
Mitgliedschaft wieder aufleben zu lassen.  
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Art. 6 Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag 

(1) Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag, dessen Höhe vom Vorstand festgesetzt wi rd. 

(2) Der Beitrag ist auch dann für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während d es Jahres austritt , 
ausgeschlossen wi rd od er erst während d es Geschäftsjahres eintritt . 

(3) Der Vorstand h at das Recht, ausnahmsweise bei Bedürft igkeit den Jahresbeitrag ganz oder teilw eise 
zu erlassen, sie zu stund en od er Ratenzahlung en zu bewilli gen. 

(4) Der Jahresbeitrag ist einer Summe zum 1. Januar ohn e Aufforderung zu zahlen. 

Art. 7 Geschäftsjahr 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Art. 8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins s ind : 

a) Der Vorstand 

b) Die Mitgliederversammlung  
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Art. 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand b esteht aus: 

a) dem Vorstandsvorsitzenden 

b) dem Finanzvorstand 

c) dem Geschäftsführer 

d) Dem/Der Ehrenvorsitzenden 

(2) Der Verein wi rd gerichtli ch und außergerichtli ch von d en Vorstandsmitgliedern 1a) - 1c) einzeln 
vertreten. 

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm ob liegt die Verwaltung d es 
Vereinsvermögens und d ie Ausführung d er Vereinsbeschlüsse. 

(4) Zum Abschluss v on Rechtsgeschäften, die den Verein mit nicht mehr als 3000,- DM (dreitausend) 
belasten, ist jedes Vorstandsmitglied bevollmächtigt. Zum Abschluss v on Rechtsgeschäften, die den 
Verein mit nicht mehr als 8000,- DM (achttausend) belasten, sind zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam 
bevollmächtigt. Für den Abschluss v on Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als 8000,- DM 
(achttausend) belasten, braucht der Vorstand die Zustimmung d er Mitgliederversammlung . 

(5) Der Finanzvorstand verwaltet die Vereinskasse und führt Buch Über die Einnahmen und Ausgaben. 
Zahlung sanweisung en bedürfen der Unterschrift des Finanzvorstands. 

(6) Der Vorstand erstell t:  

a) Eine Kassenordnung  

b) Eine Beitragsordnung  

c) Eine Geschäftsordnung d es Vorstandes 

d) Eine Geschäftsordnung d er Mitgliederversammlung .  

Sie bedürfen der Zustimmung d er Mitgliederversammlung . 

e) Die Richtlinien für die längerfristigen Projekte und ihre Schwerpun kte sowie den Arbeitsplan. 

(7) Der Vorstand wi rd von d er Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Er bleibt 
jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand g ewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist mög lich. 

(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzung en, die vom Vorstandsvorsitzenden od er 
einem anderen Vorstandsmitglied einberufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit muss der 
Sitzung sleiter binnen drei Tagen eine zweite Sitzung mit der gleichen Tagesordnung einberufen. Diese 
ist dann ohn e Rücks icht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlussfähig. In der 
Einladung zu d ieser zweiten Versammlung ist auf die besond ere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. Der 
Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzung sleiters. 

(9) Bei Aussc heiden eines Vorstandsmitglieds haben d ie übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, einen 
Ersatz bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen. 
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Art. 10 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentli che Mitgliederversammlung ist einmal jährli ch, mög lichst im ersten Viertel des 
Kalenderjahres, durch den Vorstand einzuberufen. 

(2) Die Mitglieder sind un ter Bekanntgabe der Tagesordnung und un ter Einhaltung einer Frist von 
mindestens zwei Wochen schrift li ch einzuladen. 

(3) Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentli che Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu 
ist er verpfli chtet, wenn d er zehnte Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks 
und d er Gründ e schrift li ch verlangen. In d iesem Fall sind d ie Mitglieder un ter Bekanntgabe der 
Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche schrift li ch einzuladen. 

(4) Die Mitgliederversammlung en sind b eschlussfähig, wenn mindestens zwanzig Prozent sämtli cher 
Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit muss der Vorstand b innen drei Wochen eine zweite 
Versammlung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohn e Rücks icht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf diese 
besond ere Beschlussfähigkeit hinzuweisen.  

Art. 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung h at insbesond ere folgende Aufgaben: 

1. Die Wahl des Vorstandes 

(2) Die Wahl von zwei KassenprüferInnen auf die Dauer von vier Jahren. Die KassenprüferInnen haben 
das Recht, die Vereinskasse und d ie Buchführung jederzeit zu Überprüfen. Über die Prüfung d er 
gesamten Buch- und Kassenführung h aben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Sie 
bleiben so lange im Amt, bis neue KassenprüferInnen gewählt sind . 

(3) Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, des Prüfung sberichts der 
KassenprüferInnen und d ie Erteilung d er Entlastung . 

(4) Aufstellung d es Haushaltsplanes. 

(5) Ernennung von Ehrenmitgliedern und d es/der Ehrenvorsitzenden. 

(6) Beschlussfassung Über den Arbeitsplan des Vereins, der vom Vorstand vorgelegt wi rd. 

(7) Beschlussfassung üb er Satzung sänderung en, Geschäftsordnung en und alle sonstigen ihr vom 
Vorstand un terbreiteten Aufgaben sowie die nach der Satzung üb ertragenen Angelegenheiten. 

(8) Beschlussfassung üb er die Auflösung d es Vereins.  
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Art. 12 Beschluss fassung der Mitgliederversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorstandsvorsitzende, bei seiner Verhinderung 
der Geschäftsführer oder der Finanzvorstand, bei deren Verhinderung ein vom Vorsitzenden bestimmter 
Stell vertreter. 

(2) Die Mitgliederversammlung en fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
abgegebenen Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmenmehrheit vor. 
Eine Vertretung in der Stimmabgabe ist unzulässig. 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt durch o ffene Abstimmung , soweit nicht gesetzli che Bestimmung en 
oder die Satzung od er die Geschäftsordnung d em entgegenstehen. 

(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie der KassenprüferInnen erfolgt geheim, wenn ein Mitglied 
darauf anträgt, sonst durch o ffene Abstimmung . 

(5) Für die Wahl des Vorstandes und d er KassenprüferInnen ist die einfache Mehrheit der abgegebenen 
gü ltigen Stimmen erforderli ch. Bei Stimmengleichheit ist ein zweiter Wahlgang no twend ig. Im zweiten 
Wahlgang ist gewählt, wer die meisten gü ltig abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen kann. Ergibt 
der zweite Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

Art. 13 Beurkundung von Beschlüssen; Niederschriften 

(1) Die Beschlüsse des Vorstandes und d er Mitgliederversammlung sind schriftli ch abzufassen und vom 
jeweili gen Leiter der Sitzung und d em Schriftf ührer zu un terzeichnen. 

(2) Über jede Mitgliederversammlung wi rd eine Niederschrift aufgenommen, die vom 
Versammlung sleiter und vom Schriftf ührer zu un terzeichnen ist.  

Art. 14 Satzungsänderung 

Eine Änderung d er Satzung kann nu r durch d ie Mitgliederversammlung b eschlossen werden. Bei der 
Einladung ist die Angabe des zu ändernden Artikel der Satzung in der Tagesordnung b ekannt zu geben. 
Ein Beschluss, der eine Änderung d er Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von d rei Viertel der 
abgegebenen Stimmen. Für eine Satzung sänderung ist ein Quorum von 30 Prozent der 
Gesamtstimmenzahl aller Mitglieder erforderli ch.  

Art. 15 Vermögen 

(1) Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins werden ausschließlich zur Erreichung d es 
Vereinszwecks ve rwendet. 

(2) Niemand d arf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind , oder durch 
unverhältnismäßig hoh e Vergütung en begün stigt werden.  
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Art. 16 Vereinsauflösung 

(1) Die Auflösung d es Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung , wobei drei Viertel 
der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen. 

(2) Bei der Einladung muss auf "Vereinsauflösung " als Punkt der Tagesordnung explizit hingewiesen 
werden. Für die Auflösung d es Vereins ist ein Quorum von Über 50% der Gesamtstimmenzahl aller 
Mitglieder no twend ig. Soll te die erste Versammlung n icht beschlussfähig sein, muss der Vorstand 
binnen einer Frist von d rei Wochen zu einer erneuten Versammlung zu g leicher Tagesordnung einladen. 
Diese Versammlung ist unabhäng ig von d er Anzahl der erschienenen Mitglieder bzw. Stimmen 
beschlussfähig. Hierauf muss in der zweiten Einladung h ingewiesen werden. 

(3) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung d er Geschäfte drei Liqu idatoren. 

(4) Bei Auflösung d es Vereins, bei seinem Erlöschen od er bei Wegfall seines bisherigen Zwecks , fäll t 
das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und d en gemeinen 
Wert der von d en Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen Übersteigt, an d ie Volkshochschu le/Köln, 
Fachbereich Naturwissenschaften od er eine andere, von d er Mitgliederversammlung zu bestimmenden 
gemeinnü tzigen Einrichtung , die es aussc hließlich für die Förderung d er Bildung sarbeit zu 
alternativen/regenerativen Energien zu verwenden hat.  

 


